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Rund 130 Teilnehmer fanden sich zur 
14. Fachtagung für Anschlussbahnleiter 
in Fulda oder vor dem Bildschirm ein. 
Schon am Vorabend stimmte man sich 
beim schon beinahe traditionellen 
Stammtisch auf das Netzwerken und 
Lernen ein. Den Teilnehmern wurde 
ein bewährter Mix aus politischen, 
rechtlichen und technischen Themen 
geboten.
Den Auftakt machte Jürgen Wendler 
vom Bundesverkehrsministerium (Re-
ferat E 13 – Güterverkehr, DAK, För-
derrichtlinien) zum Thema „Die Gleis-
anschlüsse und die Verkehrspolitik des 
Bundes – Rück- und Ausblick“. Er 
skizzierte die Entwicklung der Förder-
richtlinie für Gleisanschlüsse und wei-
terer Fördermaßnahmen für den Schie-
nengüterverkehr über Anschlussbahnen 
und Terminals und Häfen. 2024 solle 
die Richtlinie evaluiert werden, er si-
cherte zu, dass die Richtlinie ab 2026 
fortgeschrieben werde.
Im Anschluss folgte „Aktuelles Eisen-
bahnrecht – aktuelle, bevorstehende 
und geplante Änderungen sowie aus -
gewählte behördliche und gerichtliche 
Entscheidungen aus Sicht der Werks-/
Anschlussbahnen“ mit Urs Kramer von 

der Universität Passau. Er stellte das 
erst in der Vorwoche beschlossene Pla-
nungsbeschleunigungsgesetz vor. Die-
ses habe zwar für die Werks- und An-
schlussbahnen keine direkte Relevanz, 
bringe jedoch bezüglich Digitalisierung 
und der nachträglichen Behebung of-
fensichtlicher Genehmigungsmängel 
entscheidende Neuigkeiten. Auf euro-
päischer Ebene präsentierte er die Ent-
wurfsfassung der neuen Trassenzuwei-
sungsverordnung (2023/0271/COD), 
die künftig auch die Serviceeinrichtun-
gen mitdenken soll.
In seinem ersten Vortrag präsentierte 
Andy Niekamp von der Kanzlei Nie-
kamp Rechtsanwälte „Neues Gleis -
anschlussrecht – Anforderungen an 
und Stand der Verfahren auf Anpassung 
der Infrastrukturanschlussverträge 
(IAV) und deren Inhalte“. Der Vortrag 
begann mit einem Rückblick auf die 
2021 erlassene gesetzliche Anforde-
rung an die DB Netz AG und andere 
anschlussgewährende Schienenweg -
betreiber. Neues Ungemach droht je-
doch durch Versuche der DB Netz AG, 
die Verantwortlichkeiten für Oberbau 
einerseits und Signal-, Steuerungs- und 
Sicherungstechnik andererseits in den 

Verträgen neu zu definieren. Niekamp 
wies abschließend auf mögliche Rück-
zahlungsansprüche der Anschließer in-
folge einer aktuellen Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichts Köln hin. 
„Das Generalsanierungsprogramm der 
DB Netz AG aus Sicht des Güterver-
kehrs“ stellte Hannes Ortlieb von den 
AnschlussBahnProfis vor. Der Mehr-
aufwand für die Verkehrsunternehmen 
sei immens und könne von diesen nicht 
alleine gestemmt werden. Fahrzeitver-
längerungen und eingeschränkte Be-
dienzeitfenster wirkten sich direkt und 
indirekt auch auf Anschlussbahnen jeg-
licher Form aus. In Ausarbeitung sei 
derzeit eine Richtlinie bei DB Netz, die 
die Bedienung von Gleisanschlüssen in 
einem Baustellenbereich verbindlich 
regele.

Anforderungen an 
Anschlussbahnen
Im zentralen Vortragsblock wurden tra-
ditionell nach der Mittagspause die 
„Aufgaben des Anschlussbahnleiters“ 
zu den Themen Bahnbetrieb, Bahn -
anlagen, Fahrzeuge und Eisenbahn-
recht behandelt. Constantin Schecken-
bach von den AnschlussBahnProfis 
und Andy Niekamp begannen mit 
dem Thema „Eisenbahnrecht: AEG, 
EIGV/TSI, EBO oder EBOA/BOA, 
Richtlinien, Anweisungen – praktische 
Anwendung der gesetzlichen Regelun-
gen in Werks-/Anschlussbahnen“. Hier-

Andy Niekamp und Friedrich Gitterle begrüßten die Teilnehmer der 14. Fachtagung für Anschlussbahnleiter im Festsaal des Maritim 
Hotel am Schlossgarten in Fulda.

14. Anschlussbahnleitertagung

Umfassende Weiterbildung in Fulda
Am 29.11.2023 haben in Präsenz 89 Teilnehmer vor Ort in Fulda und 
42 Teilnehmer online an der hybrid durchgeführten 14. Fachtagung für 
Anschlussbahnleiter teilgenommen, um sich weiterzubilden und sich ein 
 umfassendes Bild der aktuellen Anforderungen an den Betrieb von Gleis-
anschlüssen zu machen.
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bei wurden die Verantwortlichkeiten
und Zuständigkeiten des Anschluss-
bahnleiters mit praktischen Fallbeispie-
len verknüpft, unter anderem den dis-
ziplinarischen Befugnissen bei Fehlver-
halten von Mitarbeitenden und die
Anforderungen an die Zuverlässigkeit 
von Eisenbahnpersonalen. 
Udo Kemmelmeier von der BA-TEC
GmbH widmete sich dem Thema
Bahnbetrieb mit den „Anforderungen
an den Dienstunterricht von Werks-/
Anschlussbahnen“ und schlug eine
jährlich wiederkehrende Struktur vor,
die Elemente aus bestehenden Regel-
werken, dortigen Änderungen wie auch
Ereignissen im Betrieb berücksichtige.
Auch Veränderungen auf der eigenen
Infrastruktur durch Umbauten wie auch
geänderte Abläufe sollten thematisiert 
werden. Hilfreich seien dabei auch die
aktualisierten Informationsschriften der 
DGUV 214–089 und –090. 
Christian Langner von der Vollert An-
lagenbau GmbH stellte beim Thema
Fahrzeuge die „Anforderungen an die
Zulassung der Fahrzeuge und des Be-
dienpersonals von Werks-/Anschluss-
bahnen“ und die unterschiedlich hohen 
Anforderungen bei der Zulassung in-
nerhalb des deutschsprachigen Raumes 
und auch im Vergleich mit dem restli-
chen Europa dar.
Den Vortragsblock schloss Maik Ziesch

von der Kompetenz für Schienenge-
bundene Verkehre GmbH mit einem 
Vortrag zum Thema Infrastruktur: „An-
forderungen an die örtlichen Richtlini-
en/Dienstordnung/Dienstanweisung 
von Werks-/Anschlussbahnen“. Er plä-
dierte für eine umfassende modular 
aufgebaute Dokumentation mit direk-
ter Integration der berücksichtigten Do-
kumente, so etwa auch die Bedienungs-
anweisungen der eigenen Triebfahrzeu-
ge als Anlage. Dabei verwies er auch 
auf die VDV-Schrift 750.
Georg Lennarz vom Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV) stellte 
die Neufassung der Gleisanschluss-
Charta für 2024 vor. Über 17 Hand-
lungsfelder seien definiert worden und 
16 Arbeitsgruppen mit circa 250 Teil-
nehmern aktiv. Ab Januar solle jedem 
Handlungsfeld eine Arbeitsgruppe zu-
geordnet werden, um die Umsetzung 
der Maßnahmenvorschläge voranzu-
treiben. Zweites großes Thema waren 
dann die ab 2024 vorgesehene Einzel-
wagenverkehrsförderung und ihre bei-
den Förderlinien: Die erste diene der 
Förderung der Bedienfahrten, die zwei-
te den Anschlussfahrten, also Zugfahr-
ten auf den Abschnitten, auf denen Ein-
zelwagen befördert würden. Lennarz 
sieht beide Linien so gestaltet, dass 
auch nichtbundeseigene Eisenbahnen 
zum Zuge kommen können. 

Andy Niekamp schloss die Veranstal-
tung mit der Thematik „Eisenbahn-
rechtliche Grundlagen und Grund -
begriffe“.
In seinem Vortrag diskutierte er die aus
seiner Sicht häufig veraltete und teil-
weise überflüssige Landeseisenbahn -
gesetz gebung, die vergleichsweise un-
gewöhnliche Struktur der bundeseige-
nen Infrastrukturunternehmen und die
 Anforderungen an die Unternehmens-
genehmigung und Erlaubnis sowie Si-
cherheit und Sicherheitsmanagement-
system – gerade auch im Kontext des 
neuerlichen Vertragsverletzungsverfah-
rens der EU gegen Deutschland nach
der Einführung der Definition und der 
praktischen Umsetzung des übergeord-
neten Netzes. ■

15. Fachtagung für Anschluss-

bahnleiter

Die nächste Fachtagung findet 
am 27.11.2024 wieder in Fulda 
als Hybridveranstaltung statt; am 
26.11.2024 wird erneut zum 
Stammtisch eingeladen.

Die Anmeldung ist ab September 
möglich unter:
www.fachtagung-
anschlussbahnleiter.de 
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